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Sondernutzung

Erlaubnis zur Sondernutzung von öffentlichen Ve.kehrsflächen innerhalb der Stadt Bernburg / Saale

21.O2.2041

Sehr geehrle Damen und llerren,

gemäß der Satz!ng der Stadt Bernburg / Saa e übef die Sondernulzung von öffentlichen Verkehfsfächen vom
08-07.2003 , wird lhnen unter Vorbehall des jederzeiligen W derrufs die Erlaubnis erteilt,

\om:21.02.2011 00:00 Uhr bis: 27.03,2011 24:00 Uhr

in Eernburg folgende Sondernutzung auszuüben:

OrUStraße/Haus-Nr. : Bernburg (Saale),
Orislage: Stadtgebiet Bernburg (Saale) mit allen dazugehörigen Ortschaften

Bemefkungen
Die beigefügten Auflagen sind Bestandteil dieser Sondernutzungserlaunbis und somit einzuhalten.
Sonstige nach ötfentlichem Recht erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilligungen
werden durch die Sondernutzungsedaubnis nicht ersetzt.

Auflagen:
1. Gegenstinde der Stadt Bemburg /Saale dürfen nur nach vofierigef Zustimmung entferntwerden.
2. Geh- bzw. Radwege sind in einerBreite von 1,50 m für Fußgänger und Radfahrer freizuhatlen.
3. Rettungswege in einer Breile und Höhe von 4 m sind zu leder Zeit freizuhaften.
4. FÜrdie Saube.haltung der genutzten Flächen und deren Umgebung ist Sorge zu tragenj erforderlichenfälls sind

Abfallbehälter bereitzustellen.
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Umleitung:

Art der Sondernutzung:
- 

Aufsleien von Maschinen K.?inen

- Alrstelen von cedsten. Bausedsten

Ä] Plak3tezur  Landtagswähtäh 20.03 2011



Fortsetzung der Sondernutzungserlaubnis
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Hinweise:

1. Diese Sondemutsung ist nichtauf Dritte übertrcgbar.

2. Für den Verkaufvon Alkohol zum Ve.zehr an Ort und Ste e ist eine Ertaubnis nach dem caststätten_
geseiz eforderlich.

3. Sie haben die Stadt vonjeglichen Haftpflichtansprüchen fürSchäden, die im Zusammenhang mit der Nu2ung
der öff€ntlichen Ve*ehrsfl ächen enlstehen, freizusiellen,

4. Eventuelle Absperungen haben gemäß der Straßenvelkehrsordnung zu erfotgen.
5. Sie hailen gegenüber derStadt Bernburg /Saate füra|€ Schäden, die der Stadt im Zusammenhanq mitdieser

Sondemulzung eMachsen.
6. Diese Erlaubnis ist mitzuillhren und den mitder Übe*achung beauttragten personen auf veriangen vozuzergen-
7- Eine Anordnung gemäß SS 45, 46 Straßenverkehrsordnlng (SIVO) ist belm zuständigen Straßenverkeh6amt

desSalzlankreis einzuholen_
L AUfS 3 Abs. 2 VeMaltungsvollstreckulgsgesetz wird alsdrücklich hingewiesen.

Gebührenrechnung:
Anzahl Tage
genutzte Fläche

Verwaltungsgebühr
Austagen
Sondern!lzungsgebühr gesamt

Gebühr gesamt

Die Sondernutzungsgebühf ist bei def Salzlandspafkasse

BankteiEaht: 8005SS00 Konto-Nr . :260000108

Anlage:
-'tbeRvei€€fi€€{r€i€€F

0,00 qm

O,OO EUR
O,OO EUR
O,OO EUR

O,OO EUR

untef der Angabe derHaushaltsstelle 11000.1lO(xbwie Aufhaggebef-Nr. (siehe Kopf des Bescheides) einzuzahlen.

Hinweis: VeMenden Sie nach Möglichkeit den beigefügten
Ube.weisungsträger

Fäl l igkeit :  nachBekanntgabe

Für dies€n Bescheid werden Gebühren gem. Sondemutzungssa?ung der Stadt Bemburg (Saate) vom 08.07.2003 in
verbindu.g mil der Anlage 1 'Gebührentarif fitr sondem utzungen' erhoben. Die Erhebung der veMattungsgebü hr beruht
aui den 55 1 Abs.1; 2 Abs.l; 3 Abs. 1 und 13 der Ve*attungskost€nsatzung der Stadt Bemburg (Saate)vom 09.07.2008 und
den seiiher edolgten Anderungen in Veöindung mit der Anlage 1 Lfd. Nr. 8. 1 .

RechtEbehelfsbelehrung:

Gegen di€sen Bescheid kann inneöalb eines [,{onais nach Bekanntgabe Widerspruch eöoben werden. DerWidea_
spruch ist schrittlich oder mündlich zur Niedorcchrift bei der stadtveMattung Bemburg / saate, schtoßgartenstfaße 16,
06406 Bemburg (Saale), einzutegen.



Die in den Punkten I - 8 genannten Einschränkungen gelten in Verbindung mit der
Sondernutzungserlaubnis als zusätzlich erteilte Auflagen. Verstöße gegen Auflagen
können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Insbesondere weise ich Sie darauf
hin, dass Werbemittel die ordnungswidrig angebracht wurden, im Rahmen der
Ersatzvornahme kostenpfl ichtig enffernt werden.

Anzahl und genaue Platzierung der einzelnen W
dem beigefügten F atf;;Artwür+-{eseLPlakafie4{sa-täef€fiIos aufzul isren.
Formular muss spä nach An ittel

egen.

4.

5 .

6 .

'7.

2.

3 .

Das
der

Es dürfen keine Werbemittel in Kreuzungs- und Straßeneinmündungsbereichen, an
Ampelanlagen, Ve*ehsgeländem mit rot/weiß Markierung, Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen im Sinne der ${ 39 43 Straßenverkehrsordnung (auch
Lichtmasten u.ä., an denen ein Verkehrszeichen angebracht ist), Brückengeländem,
Häuserfässaden, Mauem, Denkmälem, Bäumen und deren Schutzvorrichtungen
angebracht werd€n.

Werbemittel ditfen in kein€r Weise als Wegweisungsanlagen verwendet werden.
Insbesondere ist es untersagt, richtungweisende Pfeile auf das Werbemittel aufzubringen
oder Pfeile als Werbemittel zu verwendcn.

Werbemittel müssen hinsichtlich ihrer Standfestigkeit und Konstruktion den statischen
Beansprüchungen, insbesondere der Windlast, genügen. Sollt€n Werbemittel beschädigt
oder unansehnlich sein, so sind diese unverzüglich instand zu setzen oder zu entfemen.

Jedes Werbemittel muss mit Anschrift und Telefonnummer des für die Veranstaltuns
Verantwortlichen oder der beauftragten Werbefirrna versehen sein.

Durch das Anbringen von Werbemitteln darf keine Behinderung odet Gefahr für
Verkehrsteilnehmer, Radfahrer oder Fußg?inger entstehen. Insbesondere dürfen durch die
angebmchten Werbemittel keinerlei Gefühdungen (Sichtbehinderungen im Straßen und
Gehwegbereich, Beschädigungen oder Unfallgefahren) heruorgerufen werden.

We$enittel sind inhaltlich (p€r Text oder Bild) so zu gestalten, dass sie weder gegen
Sitte und Anstand verstoßen noch sonstige ehrverletzende Inhalte haben. Sollten
Werbeträger Anlass zu Beschwerden oder Beanstandungen geben, sind di€se unmitt€lbar
nach bekannt werden oder unserer telefonischen oder schrilllichen Aufforderuns-
rückstandsfrei zu beseitigen.

Werbemittel sind unverzüglich nach Ablaufdes Sondemutzungszeitraunes dckstandsfrei
zu entfemen.



Hinweisblatt zur Anbringung von Plakaten,
Werbeplanen usw,

- Plakatierungen (einschließlich Werbeplanen, Transparente usw.) sind nur statthaft, wenn
zuvor eine Sondemutzungserlaubnis der Stadt Bernburg (Saale) erteilt wurde.
Die Werbemittel dürfen erst nach Erhalt dieser, in dem darin angegebenen Zeitraum, unter
Einlaltung der darin erteilten Auflagen, angebracht werden. Der Antrag ist zu richten an:

Stadt Bemburg (Saale)
Ordnungsamt
Schloßgartenstaße 16
06406 Bemburg (Saale)

- Die Erlaubnis wird nur für besondere Veranstaltungen oder Anlässe erteilt, deren Motiv
sich nicht aus der gewöhnlichen gewerblichen Tätigkeit ergibt.

- Die Sondemutzungserlaubnis zum Plakatieren wird füihestens fiiI den Zeitraum (10 Tage
vor Veranstaltungsbeginn bis spätestens 5 Tage nach dem Ende der Veranstaltung)
gewährt.

- Durch die Sondemutzungserlaubnis wird lediglich erlaubt, dass Werbemittel in den
Lufoaum der Shaße, des Gehweges usw. hineinragen dürfen.

- Das Ankleben und Anbringen der Weftemittel an Latemen, Masten, Zäunen, Wartehallen
oder sonstigen Flächen bedarf außer der Sondemutzungserlaubnis, auch das
Einverst:i[dnis des Eigentümeß, z.B. u.a.:

Lichtmasten Stadtwerke Bemburg CmbH, Mühlenstraße 14, 06406 Bemburg (Saale)
Tel.. 034'71/371731

Litlässsäulen zu erfangen beim,
Amt für Wiftschaftsftirderung der Stadt Bemburg (Saale)
Tel.: 03471/659-0

Buswafiehallen KVG Bemburg, Altenburger Chaussee, 06406 Bemburg (Saale)
Tel.:03471/35690

- Der Antragsteller darf nur die genehmigte Art und Anzahl von Werbemitteln (Plakate,
Werbeplanen, Banner und Transparente) innerhalb der geschlossenen Otschaff Bemburg
(Saale) anbringen.


